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Verträge Rund um die Gründunge

NDA !?
(Non Disclosure Agreement = Geheimhaltungsvertrag)

LOI 

Vor der Gründung  

(Letter of Intent = Absichtserklärung)

GbR Vertrag 

(Gesellschaft Bürgerlichen Rechts)
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Verträge Rund um die Gründunge

“Kleine“ Gesellschaft
Gesellschafter 1

Gründung 

Gesellschafter 2

GmbH

1 GF

Gesellschaftervertrag 

Regelt das Verhältnis der Gesellschafter 
= Satzung der Gesellschaft

Geschäftsführerdienstvertrag 

Regelt das Verhältnis des GF zur Gesellschaft
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Verträge Rund um die Gründunge

“Große“ Gesellschaft
Gesellschafter 1

Gründung 

Gesellschafter 2

GmbH

n GF

Gesellschaftervertrag 

Regelt das Verhältnis der Gesellschafter 
= Satzung der Gesellschaft

Geschäftsführerdienstvertrag 
(oder Anstellungsvertrag)


Regelt das des GF zur Gesellschaft

Beirat Geschäftsordnung 

Regelt das Verhältnis der GF Zuständigkeit

sowie das Verhältnis der GF untereinander 
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Vertragstypen und was wird geregelt

Vgl. AGB

Verdienst 

Einhaltung von Pflichten 

Mitarbeiter-Erfindungen 

Mitarbeiterverträge
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Übersicht über Verträge

Vertragstypen und was wird geregelt

• NDA - Typischerweise bei Kunden, Lieferanten, Dienstleister
• LOI - Zusammenfassung bisheriger Gespräche, Vorbereitung Transaktion (MoU), Exklusivität 

etc.
• Termsheet - Typ. Zeitplan und Zusammenfassung geplanter Transaktion

• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• „Besondere Geschäftsbedingungen“
• Datenschutzrechtliche Einwilligungen

• Arbeitsverträge
• Mitarbeiterbeteiligungen
• Dienstleistungsverträge
• Handelsvertreter
• Werkleistungen
• Kauf / Verkaufsverträge

mailto:info@lawup.de
http://www.lawup.de


+49 (0)152 345 83 946 info@lawup.de  www.lawup.de  

Vertragswerk von Klauseln, das für eine mehrfache Verwendung vorformuliert ist

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Vertrag

Klausel Formulierung 

• Eindeutig

• Transparent

• nicht unangemessen benachteiligend

• nicht im Widerspruch zu zwingendem Recht

• …
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

(allgemeine) AGB

(besondere) AGB (besondere) AGB (besondere) AGB

Produktspezifisch Service spezifisch ZB. App
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

(allgemeine) AGB

Kaufvertrag

- Kaufsache

- Kaufpreis

- Parteien

- Nebenpunkte

General Terms & Conditions 

• Fristen

• (Liefer-)Bedingungen

• Formerfordernisse

• Haftung

• Leistung

• Gefahrenübergang

• Rechte / Pflichten

• …
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Vertragliches SetUp

(allgemeine) AGB

(besondere) AGB Datenschutzerklärung datenschutzrechtliche 
Einwilligung

ggf. Hinweise zur Datenerhebung

Datenschutz Konzept
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Bedarf an rechtlicher Unterstützung und 
Beratung erhöht die Erfolgschancen 

Bereits mit der ersten Start-up Idee empfiehlt es sich sich mit den zentralen Frage rund um den Schutz des 
geistigen Eigentums zu befassen.  

Aber auch Antworten auf Fragen rund um die Gründung selbst, die notwendigen Verträge mit Mitgründern 
oder Mitarbeitern und die Finanzierung fürs weitere Wachstum sollten nicht auf der Strecke bleiben. 

Beratungsbedarf ergibt sich in folgenden Bereichen: 
• Vertragsformulierung und Strategie
• Vertragsabstimmung
• Vertragserstellung und Anpassung
• Umsetzung und Strategie

Aufgrund der Verzweigung verschiedener Rechtsgebiete empfiehlt sich hier die Wahl einer Kanzlei mit 
entsprechender Expertise und Kompetenz

Beratungsbedarf
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TECHNOLOGIESCHUTZ & 

PATENTE



SCHUTZRECHTE IM 

ÜBERBLICK



ÜBERBLICK– WIE SCHÜTZE ICH WAS?

Patent Gebrauchsmuster Geheimnisschutz

für Erfindungen auf allen Gebieten 

der Technik

Voraussetzungen:

1. neu

2. erfinderisch

3. gewerblich anwendbar

Prüfungsverfahren

(Patentierungsvoraussetzungen)

Territorialer Schutz:

d.h. dort wo das Patent erteilt wird

Schutzdauer: 20 Jahre

Kosten: “kommt darauf an”

für Erfindungen auf allen Gebieten 

der Technik

Voraussetzungen:

1. neu

2. erfinderisch

3. gewerblich anwendbar

Eintragung (ohne Prüfung der 

Voraussetungen)

Territorialer Schutz: (nur) DE

Schutzdauer: 10 Jahre

Kosten: günstig

Geschäftsgeheimnisse, die nicht 

schutzfähig sind oder aus anderen 

Gründen nicht patentiert werden

Voraussetzungen:

1. Information, die weder bekannt 

noch ohne Weiteres zugänglich 

ist und daher von 

wirtschaftlichem Wert ist

2. Angemessene 

Geheimhaltungsmaßnahmen

3. berechtigtes Interesse

Keine Eintragung, keine begrenzte 

Schutzdauer, keine Kosten



PATENTSCHRIFT



TIPPS

• Bestmöglichen Schutz auswählen

1. Patent/ Gebrauchsmuster oder Geheimnisschutz

2. Neuheitsrecherche

3. Patentanmeldung erstellen (lassen)

• Achtung!

1. Keine eigene neuheitsschädliche Vorveröffentlichung

2. Möglichkeit der Anpassung im Prüfungsverfahren

3. Möglichkeit ausländischer Nachanmeldungen innerhalb 1 Jahr



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

& SCHUTZBEREICH



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

• Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik 

erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 PatG)

• (Gebiet der Technik)

1. Neuheit

2. Erfinderische Tätigkeit 

3. Gewerbliche Anwendbarkeit 



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Neuheit 

• Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik 

gehört. 

Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den 

Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder 

mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. (§ 3 I PatG)



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Neuheit 

• Ermittlung des SdT

• Einzelvergleich: Weist Gegenstand der Patentanmeldung mindestens 
ein Merkmal auf, das sich vom SdT unterscheidet?
[Offenbart ist auch, was nicht ausdrücklich erwähnt aber 
(vervollständigend, nicht aber ergänzend) „mitgelesen“ wird]



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Erfinderische Tätigkeit  

• Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, 

wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise 

aus dem Stand der Technik ergibt. (§ 4 PatG)



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Erfinderische Tätigkeit  

• SdT

• Fachkönnen des „Durchschnittfachmanns“ 

• Ergibt sich der Erfindungsgegenstand (zum Anmelde- bzw. 
Prioritätstag) für diesen in naheliegender Weise? 



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

• Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand 

auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der 

Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. (§ 5 PatG)



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

• Der Erfindungsgegenstand kann in einem Gewerbebetrieb 

hergestellt werden oder technische Verwendung in einem Gewerbe 

finden



SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Gebiet der Technik

• Nicht: z.B. bloße Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, 
Computerprogramme „als solche“

„computerimplementierte Erfindungen“ 

• Technischer Charakter?

• Ja z.B.: Software zur Steuerung des ABS 

• Nein z.B.: Software, die einen „Selfie-Spot“ ermittelt und vorschlägt



SCHUTZBEREICH   

Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch 

die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die 

Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche 

heranzuziehen. (§ 14 PatG) 



SCHUTZBEREICH 



SCHUTZBEREICH 



SCHUTZBEREICH   

• Wortsinngemäße Benutzung?

• Äquivalente Benutzung?



ANMELDUNG / EINTRAGUNG



WARUM SOLLTE ICH EIN PATENT ANMELDEN? 

• Monopolstellung (20 Jahre)

• Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg

• Spiegel der Innovationskraft eines Unternehmens

• I.d.R. Voraussetzung für ein Investment 



WEGE ZUM PATENT

• Nationale Anmeldung (z.B. DPMA)

• Europäische Patentanmeldung (EPA)

• Internationale Anmeldung 

• Einheitspatent (?)



PRAKTISCHE HERANGEHENSWEISE

• Recherche (DPMA-Register, DEPATISnet, Google, professionell…)

• Patentanwaltliche Beratung (!)

• Anmeldung

1. Antrag auf Erteilung eines Patents

2. Beschreibung der Erfindung (deutlich, vollständig, ausführbar)

3. Erfinderbenennung 

4. Patentansprüche

5. Ggf. Zeichnungen 

6. Zusammenfassung



AUFPASSEN (1)  

• Erst anmelden, dann veröffentlichen !!!

• Auch die eigenen Vorveröffentlichungen sind „neuheitsschädlich“

Aufsätze, Vorträge, Poster, Promotionen / Studienarbeiten (sofern 

veröffentlicht), Presseveröffentlichungen, Ausstellungen auf 

Messen, Bedienungsanleitungen…



AUFPASSEN (2)  

• Geheimhaltungsvereinbarungen mit Geschäftspartnern, potentiellen 

Investoren, Mitarbeitern etc. 

• Klarheit über Rechtsbeziehungen und Miterfinderanteile  



ABLAUF (DPMA)

 Einreichung der Patentunterlagen + Überweisung der Anmeldegebühren 
(Sicherung des Zeitrangs)  Formale Vorprüfung

 Optional: Rechercheantrag (Vorläufige Beurteilung der Schutzfähigkeit + 
ausführlicher Recherchebericht)

 Prüfungsantrag + Prüfungsgebühr  Inhaltliche Prüfung 

 Offenlegung nach 18 Monaten

 Ggf. Nachbesserungen nach Prüfungsbescheid

 Erteilung oder Zurückweisung (ca. 2,5 – 3 Jahre, falls Prüfungsantrag 
innerhalb der ersten 6 Monate gestellt wurde).  



KOSTEN (DPMA)

https://www.dpma.de/service/gebuehren/patente/index.html

Weitere mögliche Kostenpunkte sind z.B.:

• „private“ Recherche

• Übersetzungen

• Patentanwälte 



ALTERNATIVE/ERGÄNZEND: 
GEBRAUCHSMUSTER 
• Das „kleine Patent“

• Ungeprüftes Schutzrecht (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
müssen vorliegen, werden aber nicht geprüft)

• Kein Schutz von Verfahren

• „Nur“ 10 Jahre

• „Neuheitsschonfrist“ bei Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung

• Schutz bereits nach wenigen Wochen/Monaten

• Günstig (weil keine Prüfung etc.) 

• Möglichkeit der „Abzweigung“ (durchsetzbares Schutzrecht während Patentprüfung)

• ABER: Löschungsverfahren / Verletzungsgericht prüft Schutzfähigkeit



VERTEIDIGUNG, 

DURCHSETZUNG, 

TIPPS



PATENTVERLETZUNG

• Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents
 durch Anspruch bestimmt, Beschreibung + Zeichnungen heranzuziehen

• Wird die technische Lehre des Patents benutzt?
 Wortsinngemäße/ äquivalente Verletzung

• Rechtsfolgen: Ansprüche des Patentinhabers

1. Unterlassung

2. Auskunft/ Rechnungslegung

3. Schadenersatz

4. Rückruf/ Vernichtung



RECHTSDURCHSETZUNG & VERTEIDIGUNG

• Durchsetzung der Ansprüche aus einem Patent

1. Abmahnung  Unterlassungserklärung

2. Einstweilige Verfügung

3. Ordentliches Gerichtsverfahren

• Verteidigung

1. Reaktion auf Abmahnung

2. Schutzschrift

3. Negative Feststellungsklage

4. Nichtigkeitsklage oder Einspruch



VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

RÜCKFRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS:

EVENTS.MUNICH@GOWLINGWLG.COM



BITTE NICHT VERPASSEN –

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE: 

30. JULI: BOOST UP - MARKT, WETTBEWERB

& MITARBEITER

3. SEPT.: GROWN UP - SCHUTZ VON GESCHÄFTS-

GEHEIMNISSEN & FINANZIERUNG

17. SEPT.: WRAP UP - WEBSITE, DATENSCHUTZ & EXIT


